8.2. Verfahrensweise der jährlichen Belehrung nach §§ 42 und 43 IfSG








Geltungsbereich�
Personal von Küche und Service


Pflegepersonal�
�
mitgeltend�
IfSG


Merkblatt für die jährliche Belehrung nach §§ 42, 43 IfSG�
�
Ziele�
Erfüllung der gesetzlichen Forderungen


Entstehung, Übertragung und Ausbreitung von Infektionen verhindern


Information der Mitarbeiter


Eigenverantwortung der Einrichtung und deren Mitarbeiter wahrnehmen�
�
verantwortlich�
Heimleitung�
�
Verfahrensweise�
Die mündliche und schriftliche Belehrung über die Tätigkeitsverbote und Verpflichtungen laut dem „Merkblatt für die jährliche Belehrung nach §§ 42 und 43 Infektionsschutzgesetz“ wird 1 x jährlich mit allen Mitarbeitern von Küche und Service und den Pflegemitarbeitern durchgeführt.


Haben die Mitarbeiter das Merkblatt gelesen und verstanden, unterschreiben sie die Erklärung, dass ihnen keine Tatsachen für ein Beschäftigungsverbot bekannt sind.�
�
Dokumentation�
mit Datum und Unterschrift in Teilnehmerliste�
�
Lenkung der Dokumente�
abheften der Erklärung nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 IfSG in die Personalakte des Mitarbeiters�
�
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in Alten- und Pflegeheimen                                                 Alten- und Pflegecentrum Flintbek


in Schleswig-Holstein                                                          Tel/Fax 04347/900763














